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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Patentanmeldung nimmt die
Prioritäten der deutschen Patentanmeldungen DE 10
2018 212 329.2 und DE 10 2018 215 425.2 in Anspruch,
deren Inhalt durch Bezugnahme hierin aufgenommen
wird.
[0002] Die Erfindung betrifft einen Kochgutträger für
ein Kücheneinbaugerät zum Tragen von Kochgut sowie
ein Kochfeld mit einem derartigen Kochgutträger. Ferner
betrifft die Erfindung ein Kochfeldsystem mit einem der-
artigen Kochfeld.
[0003] Aus der EP 2 975 327 A1 ist ein Kochfeldsystem
mit einem Kochgutträger bekannt, welcher einen einzel-
nen Einströmkanal zum Abzug von Kochdünsten auf-
weist. Der Abzug der Kochdünste erfolgt ausschließlich
über diesen zentral angeordneten Einströmkanal. Mit ei-
nem derartigen Kochfeldsystem gelingt es zuverlässig
Kochdünste sowohl aus einem zentralen als auch aus
einem randseitigen Bereich des Kochfeldsystems abzu-
ziehen. Zur Reduktion des Strömungswiderstands ist da-
bei eine Querschnittsfläche des Einströmkanals verhält-
nismäßig groß zu dimensionieren. Eine Abzugsvorrich-
tung mit ausreichend hoher Abzugsleistung ist baurau-
mintensiv kostentreibend.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen verbesserten Kochgutträger für ein Kücheneinbau-
gerät zu schaffen, welcher eine besonders kompakte
Ausbildung eines Kochfeldsystems ermöglicht und einen
effizienten Abzug von Kochdünsten gewährleistet.
[0005] Diese Aufgabe wird durch einen Kochgutträger
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Erfindungs-
gemäß wurde erkannt, dass ein Kochgutträger für ein
Kücheneinbaugerät mit mindestens vier diesen durch-
dringenden Einströmkanälen einen besonders effizien-
ten Abzug der Kochdünste ermöglicht, eine kompakte
Dimensionierung eines Kochfeldsystems gewährleistet
und optisch zudem besonders ansprechend ist. Durch
die Ausbildung des Kochgutträgers mit den mindestens
vier Einströmkanälen können diese, insbesondere in ho-
rizontaler Richtung, besonders nahe an dem Ort des Ent-
stehens der Kochdünste angeordnet werden. Somit kön-
nen auch die in einem Randbereich des Kochgutträgers
entstehenden Kochdünste mit einer vergleichsweise
niedrigen Abzugsleistung zuverlässig nach unten abge-
zogen werde. Die Erfindung betrifft insbesondere einen
Kochgutträger für ein Kücheneinbaugerät aus einem ga-
spermeablen und/oder flüssigkeitspermeablen, insbe-
sondere porösen und/oder textilen, Material. Als Ein-
strömkanälen sind hierbei auch die das gaspermeable
und/oder flüssigkeitspermeable Material kennzeichnen-
de, geometrisch bestimmten oder unbestimmten Durch-
dringungen zu verstehen.
[0006] Gemäß einem Aspekt der Erfindung sind die
Einströmkanäle gaspermeabel und flüssigkeitsdicht aus-
gebildet. Hierdurch kann erreicht werden, dass Koch-
dünste zuverlässig nach unten abgesaugt, Flüssigkeiten
jedoch nicht in einen Bereich unterhalb des Kochgutträ-

gers eindringen können.
[0007] Die mehreren Einströmkanäle können als den
Kochgutträger durchdringende Bohrungen, insbesonde-
re als Mikro-Bohrungen und/oder als Perforierung, aus-
gebildet sein. Vorzugsweise ist mindestens einer der Ein-
strömkanäle in einer Draufsicht in einem zentralen Be-
reich des Kochgutträgers, insbesondere im Bereich des
geometrischen Flächenschwerpunktes des Kochgutträ-
gers, angeordnet. Mindestens eine der Einströmöffnun-
gen kann in einer Draufsicht in einem Randbereich des
Kochgutträgers angeordnet sein.
[0008] Gemäß einem Aspekt der Erfindung beträgt der
Flächenanteil einer perforierten Oberfläche des Koch-
gutträgers gegenüber der Gesamtoberfläche des Koch-
gutträgers in einer Draufsicht mindestens 30 %, insbe-
sondere mindestens 50 %, insbesondere mindestens 75
%, insbesondere 100 %.
[0009] Vorzugsweise sind die mehreren Einströmka-
näle für Gase durchlässig und für Flüssigkeiten undurch-
lässig ausgebildet. Eine Oberfläche des Kochgutträgers
kann hierzu eine hydrophobe Beschichtung aufweisen.
Vorteilhaft wird hierdurch erreicht, dass Flüssigkeiten,
insbesondere Überlaufflüssigkeiten, zuverlässig an ei-
nem Eindringen in einen Bereich unterhalb des Kochgut-
trägers gehindert werden.
[0010] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist an der
mindestens einen Einströmöffnung, insbesondere an
dem Kochgutträger, eine gaspermeable und flüssigkeits-
abweisende, insbesondere flüssigkeitsdichte, Schicht
angeordnet. Die gaspermeable und flüssigkeitsabwei-
sende Schicht kann oberhalb oder unterhalb des Koch-
gutträgers angeordnet sein. Die gaspermeable und flüs-
sigkeitsabweisende Schicht kann auch an dem mindes-
tens einen Filter angebracht sein. Die gaspermeable und
flüssigkeitsabweisende Schicht kann, insbesondere an
dem Kochgutträger und/oder an dem Filter, stoffschlüs-
sig oder auswechselbar, insbesondere werkzeuglos aus-
wechselbar, angebracht sein. Vorzugsweise ist die gas-
permeable und flüssigkeitsabweisende Schicht reinig-
bar, insbesondere spülmaschinenfest, ausgebildet.
[0011] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist der
Kochgutträger spülmaschinenfest ausgebildet und/oder
zur Reinigung in einem Pyrolyseverfahren ausgebildet.
Insbesondere kann der Kochgutträger hierzu kratzfest
und/oder korrosionsbeständig und/oder hitzebeständig,
insbesondere für Temperaturen von mindestens 200 °C,
insbesondere mindestens 300 °C, insbesondere mindes-
tens 400 °C, insbesondere mindestens 500 °C, ausge-
bildet sein.
[0012] Vorzugsweise weist der Kochgutträger ein Ge-
wicht von weniger als 10 kg, insbesondere weniger als
5 kg, insbesondere weniger als 2,5 kg, auf. Der Koch-
gutträger ist somit besonders einfach zu handhaben und
zu reinigen.
[0013] Gemäß einem Aspekt der Erfindung ist der
Kochgutträger einteilig, insbesondere einstückig, ausge-
bildet. Gemäß einem Aspekt der Erfindung betragen die
Querschnittsflächen der mehreren Einströmkanäle ins-
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gesamt mindestens 1000 mm2, insbesondere mindes-
tens 5000 mm2, insbesondere mindestens 10000 mm2.
[0014] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist der Kochgutträger eine Glas- oder Keramikplatte,
insbesondere eine Glaskeramikplatte, auf, welche von
den mindestens vier Einströmkanälen durchdrungen ist.
Vorzugsweise besteht der Kochgutträger aus einer von
den Einströmkanälen durchdrungen Glasplatte, insbe-
sondere einer Glaskeramikplatte. Der Kochgutträger be-
steht vorzugsweise im Wesentlichen aus einem Material
mit einer Wärmeleitfähigkeit von höchstens 3,0 W/mK,
insbesondere höchstens 2,0 W/mK, insbesondere
höchstens 1,0 W/mK. Der Kochgutträger ist somit für
elektromagnetische Strahlung, insbesondere für Wär-
mestrahlung, weitestgehend durchlässig. Strahlungshei-
zeinheiten und/oder Induktionsheizeinheiten können so
zum Erwärmen des Kochguts unterhalb des Kochgutträ-
gers angeordnet sein.
[0015] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist der Kochgutträger mindestens zehn, insbesondere
mindestens zwanzig, insbesondere mindestens fünfzig,
insbesondere mindestens einhundert, insbesondere
mindestens eintausend, Einströmkanäle auf. Vorteilhaft
wird hierdurch erreicht, dass der Abzug der Kochdünste
über eine Vielzahl von über eine Oberfläche des Koch-
gutträgers verteilte Öffnungen erfolgen kann. Der Abzug
der Kochdünste kann somit in jedem Bereich oberhalb
des Kochgutträgers mit hoher Effizienz erfolgen. Insbe-
sondere kann eine über die horizontale Erstreckung des
Kochgutträgers weitestgehend homogene Abzugsleis-
tung erzielt werden.
[0016] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist jeder der mehreren Einströmkanäle je eine Quer-
schnittsfläche von höchstens 100 mm2, insbesondere
höchstens 10 mm2, insbesondere höchstens 1 mm2, ins-
besondere höchstens 0,1 mm2, auf. Ein Kochgutträger
mit Einströmkanälen, welche eine derart geringe, insbe-
sondere kaum wahrnehmbare, Querschnittsfläche auf-
weisen, ist optisch besonders ansprechend. Ein Eindrin-
gen von Gegenständen in die Einströmkanäle kann zu-
verlässig verhindert werden. Derartige Einströmkanäle
können für Flüssigkeiten undurchlässig und für Gase
durchlässig ausgebildet sein. Das Eindringen von Über-
laufflüssigkeiten in einen Bereich unterhalb des Koch-
gutträgers kann so zuverlässig verhindert werden.
[0017] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann ein Abstand zwischen zwei benachbarten Ein-
strömkanälen oder eine Querschnittsfläche der Ein-
strömkanäle über eine horizontale Erstreckung des
Kochgutträgers variieren. Vorzugsweise variiert der Ab-
stand zwischen zwei zueinander benachbarten Ein-
strömkanälen oder eine Querschnittsfläche der Ein-
strömkanäle derart, dass eine Abzugsintensität über eine
horizontale Erstreckung des Kochgutträgers inhomogen
ist. Beispielsweise kann eine Abzugsintensität im Be-
reich von Kochstellen erhöht sein. Vorzugsweise ist dann
der Abstand zwischen benachbarten Einströmkanälen
im Bereich der Kochstellen besonders gering oder die

Querschnittsfläche der Einströmkanäle ist im Bereich der
Kochstellen besonders hoch. Gemäß einem weiteren
Aspekt der Erfindung kann eine Anzahl der Einströmka-
näle pro Flächeneinheit über eine horizontale Erstre-
ckung des Kochgutträgers variieren. Die mehreren Ein-
strömkanäle können in einer Draufsicht inhomogen über
eine Erstreckung des Kochgutträgers verteilt angeordnet
sein. Die Querschnittsfläche der Einströmkanäle kann,
insbesondere in Abhängigkeit von deren Position, vari-
ieren. Beispielsweise kann in einem horizontalen Rand-
bereich des Kochgutträgers eine Vielzahl von Einström-
kanälen pro Flächeneinheit vorliegen, wobei in einem Be-
reich um den geometrischen Flächenschwerpunkt des
Kochgutträgers eine geringere Anzahl an Einströmkanä-
len pro Flächeneinheit vorliegt. Ebenso können in einem
Randbereich des Kochgutträgers Einströmkanäle mit ei-
ner größeren Querschnittsfläche vorliegen als in einem
Bereich um den geometrischen Flächenschwerpunkt
des Kochfeldsystems. Somit können unterschiedliche
Abzugsgeschwindigkeiten über die horizontale Position
entlang einer Oberseite des Kochgutträgers erzielt wer-
den. Vorzugsweise ist die Anzahl der Einströmkanäle
und/oder die Querschnittsfläche der Einströmkanäle in
einem Bereich um eine Kochstelle besonders groß. Die
Abzugsleistung ist somit im Bereich des Entstehens der
Kochdünste besonders groß.
[0018] Alternativ können die Abzugskanäle homogen,
insbesondere äquidistant, über eine horizontale Erstre-
ckung des Kochgutträgers angeordnet sein. Die mehre-
ren Einströmkanäle können eine identische Quer-
schnittsfläche aufweisen. Vorzugsweise sind die mehre-
ren Einströmkanäle im Querschnitt rund, insbesondere
kreisförmig, oder viereckig, insbesondere rechteckför-
mig oder schlitzförmig.
[0019] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst der Kochgutträger einen innerhalb der und/oder
angrenzend an die mehreren Einströmkanäle angeord-
neten Filter. Der Filter kann auf den Kochgutträger auf-
geklebt und/oder über eine Filteraufnahme, insbesonde-
re formschlüssig, insbesondere über eine Schiene, mit
dem Kochgutträger verbunden sein. Vorzugsweise ist
der Filter reversibel, insbesondere werkzeuglos, von
dem Kochgutträger abnehmbar. Der Filter kann als Fett-
filter und/oder als Geruchsfilter ausgebildet sein. Vor-
zugsweise ist der Filter als Kombinationsfilter ausgebil-
det, wobei dieser sowohl einen Fettfilter als auch einen
Geruchsfilter umfasst. Der Filter kann eine Auffangscha-
le zum Aufnehmen von Überlaufflüssigkeit aufweisen.
Beispielsweise ist der Filter im Querschnitt dreieckför-
mig. Durch die Anordnung des Filters innerhalb der
und/oder angrenzend an die mehreren Einströmkanäle
kann der Kochgutträger besonders platzsparend ausge-
bildet sein und besonders geringe Bauhöhe aufweisen.
Vorzugsweise beträgt eine von dem Kochgutträger in ei-
ner Draufsicht überdeckte Fläche des Filters mindestens
50 % der Fläche des Kochgutträges in der Draufsicht.
Eine energieeffiziente Filterung der Kochdünste wird so-
mit gewährleistet.
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[0020] Gemäß einem Aspekt der Erfindung weist der
Kochgutträger mindestens einen Freibereich, insbeson-
dere im Bereich der Kochstellen, auf, in dem er frei von
diesen durchdringenden Einströmkanälen ausgebildet
ist. Vorzugsweise beträgt eine Fläche des mindestens
einen Freibereichs in einer Draufsicht mindestens 10000
mm2.
[0021] Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht da-
rin, ein Kochfeld zu verbessern.
[0022] Diese Aufgabe wird durch ein Kochfeld mit min-
destens einem Kochgutträger gemäß der vorstehenden
Beschreibung und mindestens eine an dem Kochgutträ-
ger angeordnete Heizeinheit zum Erwärmen des Koch-
guts gelöst. Die Vorteile des Kochfeldes entsprechen den
Vorteilen des bereits beschriebenen Kochgutträgers.
[0023] Die Heizeinheit kann beispielsweise als Induk-
tionsheizeinheit, zur induktiven Energieübertragung,
und/oder als Strahlungsheizeinheit, zur Übertragung von
Wärmestrahlung auf das Kochgut, ausgebildet sein. Vor-
teilhaft wird hierdurch, insbesondere in Kombination mit
dem eine Glasplatte aufweisenden Kochgutträger, eine
besonders energieeffiziente Erwärmung des Kochguts
erreicht. Ein Bereich oberhalb des Kochgutträgers in dem
die mindestens eine Heizeinheit das Kochgut erwärmt,
wird als Kochstelle bezeichnet.
[0024] Die mindestens eine Heizeinheit, insbesondere
die Induktionsspulen, können jeweils einen Durchmes-
ser beziehungsweise eine Länge und Breite von bis zu
23 cm, insbesondere bis zu 24 cm, insbesondere mehr
als 24 cm aufweisen. Das Kochfeldsystem kann insbe-
sondere vier Kochfelder mit einem Durchmesser bezie-
hungsweise einer Länge und Breite von jeweils 24 cm
aufweisen.
[0025] Die mindestens eine Heizeinheit kann unmittel-
bar an einer Unterseite des Kochgutträgers angeordnet
sein. Ein Abstand zwischen der Heizeinheit und dem
Kochgut ist somit besonders gering und die Energieü-
bertragung kann effizient erfolgen.
[0026] Die mindestens eine Heizeinheit kann auch be-
abstandet zur Unterseite des Kochgutträgers angeord-
net sein. Es ist insbesondere möglich, zwischen der Un-
terseite des Kochgutträgers und der mindestens einen
Heizeinheit, insbesondere in Form eines Induktionsge-
nerators, einen Unterdruck-Kanalabschnitt einer Dunst-
abzugseinrichtung anzuordnen.
[0027] Vorzugsweise ist das Kochfeld als Küchenein-
baugerät ausgebildet. Unter einem Kücheneinbaugerät
wird ein zum Einbau in ein Küchenmöbel, insbesondere
in einen Küchenunterschrank, insbesondere in eine Ar-
beitsplatte, ausgebildetes Gerät verstanden.
[0028] Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht da-
rin, ein Kochfeldsystem zu verbessern.
[0029] Diese Aufgabe wird durch ein Kochfeldsystem
mit einem Kochfeld gemäß der vorhergehenden Be-
schreibung und einer Dunstabzugsvorrichtung zum Ab-
zug der Kochdünste nach unten gelöst. Die Vorteile des
erfindungsgemäßen Kochfeldsystems entsprechen den
Vorteilen des bereits beschriebenen Kochfelds und des

vorstehend beschriebenen Kochgutträgers. Das Koch-
feldsystem ist vorzugsweise als Kücheneinbaugerät aus-
gebildet.
[0030] Die Dunstabzugsvorrichtung kann mindestens
einen, insbesondere mindestens zwei, insbesondere
mindestens drei, insbesondere mindestens vier, insbe-
sondere mindestens sechs, Lüfter aufweisen. Vorzugs-
weise umfasst die Dunstabzugsvorrichtung mehrere Lüf-
ter, wobei mindestens zwei der Lüfter, insbesondere
sämtliche Lüfter, insbesondere mittels einer entspre-
chend ausgebildeten Steuereinrichtung, getrennt von-
einander ansteuerbar sind. Der mindestens eine Lüfter
kann als Querstromlüfter und/oder als Axiallüfter
und/oder als Radiallüfter ausgebildet sein. Vorzugsweise
beträgt ein Durchmesser eines Lüfterrads des mindes-
tens einen Lüfters höchstens 150 mm, insbesondere 120
mm, insbesondere 100 mm, insbesondere 80 mm. Eine
Vielzahl von Lüftern mit Lüfterrädern geringen Durch-
messers ermöglicht die Ausbildung eines Kochfeldsys-
tems mit besonders geringen Abmessungen, insbeson-
dere in vertikaler Richtung. Zudem ist eine derartige
Dunstabzugsvorrichtung im Betrieb besonders ge-
räuscharm.
[0031] Prinzipiell können auch Lüfter mit größeren Lüf-
terrädern, insbesondere mit einem Durchmesser von
160 mm, 200 mm oder bis zu 250 mm verwendet werden.
Es ist insbesondere möglich, vier Lüfter mit Lüfterrädern
mit einem Durchmesser von jeweils 160 mm zu verwen-
den. Die Lüfterräder können jeweils eine Bauhöhe von
80 mm oder weniger, insbesondere 50 mm oder weniger
aufweisen.
[0032] Vorzugsweise überdeckt der Kochgutträger
den mindestens einen Lüfter in einer Draufsicht vollstän-
dig. Das Kochfeldsystem kann so in horizontaler Rich-
tung besonders kompakt ausgebildet sein. Alternativ
kann der mindestens eine Lüfter in einer Draufsicht zu-
mindest abschnittsweise außerhalb eines äußeren Ran-
des des Kochgutträgers angeordnet sein. Insbesondere
kann der mindestens eine Lüfter hinter dem Kochfeld,
insbesondere hinter dem mindestens einen Kochgutträ-
ger, angeordnet sein. Eine Gesamtbauhöhe des Koch-
feldsystems kann somit, insbesondere im vorderen Be-
reich, reduziert werden.
[0033] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
sind die Lüfter in Draufsicht in einem Bereich hinter der
rückseitigen Kante des Kochgutträgers angeordnet. Dies
ermöglicht es, das Kochfeldsystem im vorderen Bereich,
insbesondere im Bereich der Kochfelder, welche auch
als Kochstellen bezeichnet werden, mit besonders ge-
ringer Bauhöhe auszubilden. Das Kochfeldsystem kann
im vorderen Bereich, insbesondere über mindestens
50%, insbesondere mindestens 70%, insbesondere min-
destens 80%, insbesondere mindestens 90% seiner Er-
streckung in Richtung senkrecht zur Vorderkante eine
Bauhöhe von höchstens 10 cm, insbesondere höchstens
8 cm, insbesondere höchstens 6 cm, insbesondere
höchstens 4 cm aufweisen. Diese Angaben zur Bauhöhe
des Kochfeldsystems gelten insbesondere für den ge-
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samten Bereich, in welchem die Kochfelder angeordnet
sind. Das Kochfeldsystem weist somit in diesem Bereich
eine derart geringe Bauhöhe auf, dass der gesamte
Raum im darunter befindlichen Unterschrank nutzbar ist.
Es braucht insbesondere nicht auf die oberste Schublade
verzichtet zu werden. Gegebenenfalls kann diese mit ei-
ner etwas reduzierten Einschubtiefe ausgebildet werden.
[0034] Gemäß einem Aspekt der Erfindung weist die
Dunstabzugsvorrichtung mindestens einen Lüftermotor
auf, welcher jeweils mit mindestens zwei, insbesondere
mit mindestens drei, der Lüfter drehantreibend verbun-
den ist. Vorzugsweise sind sämtliche der Lüfter mittels
eines einzigen Lüftermotors drehangetrieben. Der Lüf-
termotor kann hierzu über ein oder mehrere Drehüber-
tragungsmittel, insbesondere ein oder mehrere Getriebe
und/oder einen Riementrieb, mit dem jeweiligen Lüfter-
rad der mindestens zwei, insbesondere mindestens drei,
Lüfter in drehübertragender Verbindung stehen. Der Lüf-
termotor kann insbesondere über eine schaltbare Kupp-
lungseinrichtung mit den Lüfterrädern der Lüfter in dre-
hübertragende Verbindung gebracht oder von diesen
entkoppelt werden. Allgemein kann die Anzahl der Lüf-
termotoren kleiner sein als die Anzahl der Lüfter, insbe-
sondere kleiner als die Anzahl der Lüfterräder. Dieser
Aspekt ist auch unabhängig von den übrigen Details der
vorliegenden Erfindung vorteilhaft.
[0035] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst das Kochfeldsystem, insbesondere die Dunst-
abzugsvorrichtung, mindestens eine Auffangschale zum
Auffangen von Überlaufflüssigkeiten. Die mindestens ei-
ne Auffangschale kann mindestens zwei der Einström-
kanäle in einer Draufsicht zumindest teilweise überlap-
pen. Vorzugsweise überlappt die mindestens eine Auf-
fangschale den von den Einströmkanälen durchdrunge-
nen Bereich des Kochgutträgers in einer Draufsicht voll-
ständig. Die Dunstabzugsvorrichtung kann auch mindes-
tens ein Leitblech zum Leiten von Überlaufflüssigkeiten
zu der mindestens einen Auffangschale aufweisen. Ein
Vordringen von Überlaufflüssigkeiten zu dem mindes-
tens einen Lüfter kann zuverlässig verhindert werden.
[0036] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst die Dunstabzugsvorrichtung mindestens einen
Filter zum Filtern der Kochdünste, welcher in dem Un-
terdruck-Kanalabschnitt angeordnet ist. Der mindestens
eine Filter kann als Fettfilter und/oder als Geruchsfilter,
insbesondere als Aktivkohlefilter, ausgebildet sein. Der
mindestens eine Filter ist vorzugsweise reversibel ent-
nehmbar in dem Unterdruck-Kanalabschnitt angeordnet.
Durch die Anordnung des mindestens einen Filters vor
dem mindestens einen Lüfter kann der mindestens eine
Filter besonders einfach aus der Dunstabzugsvorrich-
tung entnommen werden.
[0037] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist die mindestens eine Heizeinheit beabstandet zu dem
mindestens einen Kochgutträger angeordnet. Der Unter-
druck-Kanalabschnitt der Dunstabzugsvorrichtung kann
sich dadurch insbesondere zwischen der mindestens ei-
nen Heizeinheit und dem mindestens einen Kochgutträ-

ger erstrecken. Der Unterdruck-Kanalabschnitt erstreckt
sich insbesondere über einen Spalt, der zwischen der
mindestens einen Heizeinheit und dem mindestens ei-
nen Kochgutträger ausgebildet ist. Vorteilhaft wird hier-
durch erreicht, dass Kochdünste auch im Bereich der
Kochstellen, insbesondere in einer Draufsicht im Bereich
der mindestens einen Heizeinheit, abgezogen werden
können.
[0038] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist der mindestens eine Kochgutträger relativ zu einem
Unterdruck-Kanalabschnitt der Abzugsvorrichtung re-
versibel verlagerbar. Der mindestens eine Kochgutträger
kann relativ zu dem Unterdruck-Kanalabschnitt ver-
schwenkbar sein. Vorzugsweise ist der mindestens eine
Kochgutträger, insbesondere ein Schwerpunkt des min-
destens einen Kochgutträgers, um mindestens 100 mm,
insbesondere mindestens 150 mm, insbesondere min-
destens 200 mm, relativ zu dem Unterdruck-Kanalab-
schnitt in vertikaler Richtung verlagerbar. Der mindes-
tens eine Kochgutträger ist somit besonders einfach rei-
nigbar.
[0039] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist das Kochfeldsystem mindestens eine Kochgutträ-
geraufnahme zum Tragen des mindestens einen Koch-
gutträgers auf, wobei der mindestens eine Kochgutträger
reversibel von der mindestens einen Kochgutträgerauf-
nahme abnehmbar ist. Der mindestens eine Kochgutträ-
ger kann insbesondere werkzeuglos von der mindestens
einen Kochgutträgeraufnahme reversibel abnehmbar
sein. Vorteilhaft wird hierdurch erreicht, dass der min-
destens eine Kochgutträger besonders einfach aus dem
Kochfeldsystem entnommen und gereinigt werden kann.
[0040] Der mindestens eine Kochgutträger kann einen
Griff zum leichteren Entnehmen aus dem Kochfeldsys-
tem aufweisen. Die mindestens eine Kochgutträgerauf-
nahme kann eine Kippkante aufweisen. Die Kippkante
ermöglicht ein Verkippen des mindestens einen Koch-
gutträgers um eine horizontale Achse durch Aufbringen
einer in vertikaler Richtung nach unten wirkenden Kraft
auf eine Oberseite des Kochgutträgers.
[0041] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
ist das Kochfeldsystem als Kompaktgerät, insbesondere
zum Einbau in einem Küchenunterschrank, ausgebildet.
Unter dem Kompaktgerät wird eine Montageeinheit, um-
fassend das Kochfeld und die Dunstabzugsvorrichtung,
verstanden, wobei die Dunstabzugsvorrichtung den Un-
terdruck-Kanalabschnitt und den mindestens einen Lüf-
ter umfasst. Das als Kompaktgerät ausgebildete Koch-
feldsystem ist besonders schnell und aufwandsreduziert
montierbar.
[0042] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
sind die mehreren Einströmkanäle je einer von mindes-
tens zwei Abzugssektionen zugehörig, wobei der Abzug
der Kochdünste über jede der Abzugssektionen unab-
hängig erfolgen kann. Die Einströmkanäle jeder der min-
destens zwei Abzugssektionen können jeweils mit luft-
dicht voneinander getrennt vorliegenden Unterdruck-Ka-
nalabschnitten in Verbindung stehen. Vorzugsweise
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steht jede der mindestens zwei Abzugssektionen, insbe-
sondere über je einen separaten Unterdruck-Kanalab-
schnitt, mit jeweils mindestens einem Lüfter zum Ansau-
gen der Kochdünste in luftleitender Verbindung. Vor-
zugsweise umfasst jede der mindestens zwei Abzugs-
sektionen mindestens einen, insbesondere mindestens
zwei, insbesondere mindestens fünf, insbesondere min-
destens zehn, insbesondere mindestens fünfzig, Ein-
strömkanäle.
[0043] Vorzugsweise überlappt jede der mindestens
zwei Abzugssektionen in einer Draufsicht mindestens ei-
ne der Heizeinheiten. Der Kochgutträger kann in einer
Draufsicht, insbesondere rasterartig oder matrixförmig,
in die mindestens zwei Abzugssektionen unterteilt sein.
Die Abzugssektionen können in einer Draufsicht recht-
eckförmig, insbesondere quadratisch, oder rund, insbe-
sondere elliptisch oder kreisförmig, ausgebildet sein.
Vorzugsweise entspricht eine Anzahl der Abzugssektio-
nen einer Anzahl der Kochstellen und/oder der Heizein-
heiten. Der Abzug der Kochdünste kann somit gezielt in
dem Bereich des Kochfeldes erfolgen, in dem eine Hei-
zeinheit aktiv ist und in welchem Kochdünste entstehen.
Die Abzugsleistung kann somit gezielt in demjenigen Be-
reich zur Verfügung gestellt werden, in dem sie benötigt
wird. Ein derartiges Kochfeldsystem kann besonders en-
ergieeffizient betrieben werden.
[0044] Gemäß einem Aspekt der Erfindung sind die
mindestens vier Einströmkanäle einzeln, insbesondere
unabhängig voneinander, reversibel verschließbar. Vor-
zugsweise sind die Einströmkanäle, welche unterschied-
lichen Abzugssektionen zugehörig sind, unabhängig
voneinander reversibel verschließbar. Hierzu kann die
Dunstabzugsvorrichtung mehrere unabhängig vonein-
ander verlagerbare Verschließelemente aufweisen.
[0045] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
beträgt eine Bauhöhe in einem Bereich zwischen einer
Vorderkante und einem geometrischen Flächenschwer-
punkt des Kochfeldsystems höchstens 180 mm, insbe-
sondere höchstens 150 mm, insbesondere höchstens
120 mm, insbesondere höchstens 100 mm, insbesonde-
re höchstens 80 mm, insbesondere höchstens 50 mm.
Es hat sich gezeigt, dass ein Kochfeldsystem mit einer
Bauhöhe von 40 mm im vorderen Bereich möglich ist.
[0046] Das Kochfeldsystem weist eine derartig geringe
Bauhöhe insbesondere in einem Bereich, welcher sich
über mindestens 30 cm, insbesondere mindestens 40
cm, insbesondere mindestens 50 cm ausgehend von der
Vorderkante in Richtung senkrecht zu dieser erstreckt,
auf.
[0047] Das Kochfeldsystem kann insbesondere im ge-
samten Bereich der Kochstellen eine derartig geringe
Bauhöhe aufweisen.
[0048] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
kann das Kochfeldsystem zur flächenbündigen Montage,
zur Aufsatz-Montage oder zur Montage mit Hilfe eines
Montagerahmens ausgebildet sein.
[0049] Ein Raum unterhalb des Kochfeldsystems kann
somit weitestgehend als Stauraum erhalten bleiben.

[0050] Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung des Kochgutträgers, des Kochfeldes und des
Kochfeldsystems anhand der Figuren. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines Koch-
feldsystems mit einem Kochfeld und einer
Dunstabzugsvorrichtung,

Fig. 2 eine Schnittdarstellung des Kochfeldsystems
entlang der Schnittlinie II-II in der Fig. 1,

Fig. 3 eine Draufsicht auf ein Kochfeldsystem ge-
mäß einem weiteren Ausführungsbeispiel,
wonach das Kochfeldsystem sechs Induktiv-
heizeinheiten, eine Dunstabzugsvorrichtung
mit mehreren Querstromlüftern und einem
Kochgutträger mit einer Vielzahl von Ein-
strömkanälen umfasst, wobei diese inhomo-
gen über eine Oberfläche des Kochgutträgers
verteilt sind,

Fig. 4 eine perspektivische Darstellung eines Koch-
feldsystems gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungssystem, umfassend eine Dunstabzugs-
vorrichtung mit einer einzelnen von einem
Kochgutträger ausgebildeten Einströmöff-
nung und einer Kochfeldabdeckung zum re-
versiblen und vollständigen Verdecken des
Kochgutträgers und der Einströmöffnung,

Fig. 5 eine Schnittdarstellung des Kochfeldsystems
entlang der Schnittlinie V-V in der Fig. 4 mit
vier gleichwinklig und äquidistant um eine
durch einen Flächenschwerpunkt der Ein-
strömöffnung verlaufende Vertikalachse an-
geordneten Lüftern,

Fig. 6 eine Schnittdarstellung des Kochfeldsystems
entlang der Schnittlinie VI-VI in der Fig. 4 mit
einem hohlzylinderförmigen Filter,

Fig. 7 eine perspektivische Rückansicht eines Koch-
feldsystems gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel, wobei das Kochfeldsystem ein
Kochfeld mit vier nebeneinander angeordne-
ten Heizeinheiten, eine Kochfeldabdeckung
mit zwei unabhängig voneinander verlagerba-
ren Abdeckkörpern und eine Dunstabzugs-
vorrichtung mit einer rückseitig an dem Koch-
feld angeordneten Einströmöffnung aufweist,

Fig. 8 eine Schnittdarstellung des Kochfeldsystems
entlang der Schnittlinie VIII-VIII in der Fig. 7,
wobei ein Geruchsfilter der Abzugsvorrich-
tung in einem stromaufwärts der Lüfter ange-
ordneten Unterdruck-Kanalabschnitt ange-
ordnet ist,
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Fig. 9 eine perspektivische Darstellung eines Koch-
feldsystems gemäß einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel mit zwei verlagerbaren Koch-
dunstleitelementen zum jeweils einseitigen
Abschatten eines stromaufwärts einer Ein-
strömöffnung gelegenen Oberraums,

Fig. 10 eine Schnittdarstellung des Kochfeldsystems
entlang der Schnittlinie X-X in der Fig. 9 mit
zwei stromabwärts der beiden Einströmöff-
nungen angeordneten Lüftern.

[0051] Im Folgenden werden unterschiedliche Details
eines Kochfeldsystems 1 mit einem Kochfeld 2 und einer
Dunstabzugsvorrichtung 3 anhand der Fig. 1 und Fig. 2
beschrieben. Das Kochfeld 2 umfasst einen Kochgutträ-
ger 4 mit vier daran angeordneten Heizeinheiten 5 zum
Erwärmen von Kochgut 6. Das Kochfeldsystem 1 ist an
einem Küchenunterschrank 7 angeordnet. Hierzu ist das
Kochfeldsystem 1 an einer Arbeitsplatte 8 des Küchen-
unterschranks 7 befestigt. Eine Oberfläche des Kochgut-
trägers 4 ist dabei flächenbündig zu einer Oberfläche der
Arbeitsplatte 8 angeordnet.
[0052] Zur Steuerung der Dunstabzugsvorrichtung 3
und der Heizeinheiten 5 umfasst das Kochfeldsystem 1
eine Benutzerschnittstelle 9. Die Benutzerschnittstelle 9
ist als berührungsempfindlicher Bildschirm ausgebildet.
Über eine nicht dargestellte Steuereinheit steht die Be-
nutzerschnittstelle 9 in Signalverbindung mit der Dunst-
abzugsvorrichtung 3 und den Heizeinheiten 5.
[0053] Der Kochgutträger 4 umfasst eine Glasplatte,
insbesondere eine Glaskeramikplatte. Der Kochgutträ-
ger 4 wird insbesondere von einer derartigen Platte ge-
bildet.
[0054] Die Glasplatte ist von einer Vielzahl von Ein-
strömkanälen 10 zum Abzug der Kochdünste durchdrun-
gen. Eine Querschnittsfläche der Einströmkanäle 10 ist
jeweils geringer als 1 mm2.
[0055] Ein von der jeweiligen Heizeinheit 5 beheizba-
rer Bereich auf Höhe oder oberhalb des Kochgutträgers
4 bildet eine Kochstelle 11 aus. Im Bereich der Kochstel-
len 11 kann die jeweilige Heizeinheit 5 auf das Kochgut
6 einwirken und dieses erwärmen. Im Bereich der Koch-
stellen 11 weist der Kochgutträger 4 keine Einströmka-
näle 10 auf. Mit Ausnahme des Bereichs der Kochstellen
11 sind die Einströmkanäle 10 in einer Draufsicht zuein-
ander äquidistant verteilt an dem Kochgutträger 4 ange-
ordnet. Die Einströmkanäle 10 erstrecken sich jeweils
geradlinig und in vertikaler Richtung durch den Kochgut-
träger 4. Die Einströmkanäle 10 weisen einen kreisför-
migen Querschnitt auf.
[0056] Wie in der Fig. 2 dargestellt, weist das Koch-
feldsystem 1 ein Gehäuse 12 auf. An dem Gehäuse 12
ist eine Kochgutträgeraufnahme 13 angeordnet. Der
Kochgutträger 4 liegt von oben auf der Kochgutträger-
aufnahme 13 auf und ist von dieser werkzeuglos und
reversibel nach oben abnehmbar. Die Kochgutträgerauf-
nahme 13 weist eine nicht dargestellte Kippkante auf.

Die Kippkante grenzt eine Auflagefläche der Kochgutträ-
geraufnahme 13 von einer Vertiefung ab. Die Vertiefung
ist derart ausgebildet, dass durch Belasten des Kochgut-
trägers 4 in einem Bereich oberhalb der Vertiefung in
Richtung nach unten ein Anheben eines der Kippkante
gegenüberliegenden Bereichs des Kochgutträgers 4 er-
zielt werden kann.
[0057] Der Kochgutträger 4 ist spülmaschinenfest aus-
gebildet. Insbesondere ist der Kochgutträger 4 hochtem-
peraturfest, insbesondere für Temperaturen von mindes-
tens 350°C, und zur Pyrolysereinigung geeignet ausge-
bildet.
[0058] Die Anzahl der den Kochgutträger 4 durchdrin-
genden Einströmkanäle 10 ist größer als 50. Unterhalb
des Kochgutträgers 4, insbesondere in dem von den Ein-
strömkanälen 10 durchdrungenen Bereichen, ist ein Fil-
ter 14 angeordnet. Der Filter 14 überlappt in einer Drauf-
sicht die Einströmkanälen 10 vollständig. Der Filter 14
ist als Kombinationsfilter zum Filtern von Fett und von
Gerüchen aus dem Kochdunst ausgebildet. Der Koch-
gutträger 4 weist eine Filteraufnahme 15 auf. Der Filter
14 ist mittels der Filteraufnahme 15 reversibel an dem
Kochgutträger 4 angebracht.
[0059] Der Kochgutträger 4 ist für Gase durchlässig
und für Flüssigkeiten undurchlässig ausgebildet. Hierzu
weist der Kochgutträger 4 im Bereich der Einströmkanäle
10 eine hydrophobe Oberflächenbeschichtung 16 auf.
[0060] Der Filter 14 ist in einem Unterdruck-Kanalab-
schnitt 17 der Dunstabzugsvorrichtung 3 angeordnet.
Der Unterdruck-Kanalabschnitt 17 erstreckt sich zwi-
schen Einströmöffnungen 18, welche durch die Ein-
strömkanäle 10 an der Oberseite des Kochgutträgers 4
ausgebildete sind, und Lüftern 19 der Dunstabzugsvor-
richtung 3. Die Dunstabzugsvorrichtung 3 umfasst vier
Lüfter 19. Die Lüfter 19 sind als Querstromlüfter ausge-
bildet. Eine Drehachse 20 des jeweiligen Lüfters 19 ist
horizontal, insbesondere parallel zu einer Vorderkante
20a des Kochfeldsystems 1, orientiert. Die Lüfter 19 ste-
hen über den Unterdruck-Kanalabschnitt 17 in fluidlei-
tender Verbindung mit den Einströmöffnungen 18 und
über einen Überdruck-Kanalabschnitt 21 in fluidleitender
Verbindung mit einem Kochdunstauslass 21.
[0061] Die Dunstabzugsvorrichtung 3 ist dazu ausge-
bildet, Kochdünste über vier voneinander unabhängig
betreibbare Abzugssektionen 22a, 22b, 22c, 22d abzu-
ziehen. Die jeweilige Abzugssektion 22a, 22b, 22c, 22d
steht hierzu jeweils über einen separaten Unterdruck-
Kanalabschnitt 17 in Verbindung mit einem der Lüfter 19.
Die Oberfläche des Kochgutträgers 4 ist in vier flächen-
gleiche Abzugssektionen 22 unterteilt.
[0062] Zur luftdichten Verbindung des stromabwärts
der jeweiligen Abzugssektion 22 angeordneten Unter-
druck-Kanalabschnitts 17 mit dem Kochgutträger 4 sind
an dem Unterdruck-Kanalabschnitt 17 nicht dargestellte
Dichtelemente angeordnet. Die Dichtelemente umran-
den dabei die jeweilige Abzugssektionen 22 vollständig.
[0063] Der Kochgutträger 4 weist eine Tiefe T von 500
mm auf. Im vorderen Bereich, insbesondere über min-

11 12 



EP 3 599 427 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

destens 70 % der Tiefe T, ausgehend von einer Vorder-
kante 20a des Kochfeldsystems 1, weist das Kochfeld-
system 1 eine vordere Bauhöhe Hv von 120 mm oder
weniger auf. Die Bauhöhe Hv des Kochfeldsystems 1
kann in diesem Bereich insbesondere im Bereich von
lediglich 3 cm bis 5 cm liegen. Ein Stauraum 23 des Kü-
chenunterschranks 7 bleibt durch das Kochfeldsystem 1
weitestgehend unbeeinträchtigt und unverbaut. Eine
oberste Schublade 24 des Küchenunterschranks 7 ist
dabei weder in vertikaler Richtung noch in Tiefenrichtung
eingekürzt. Gegebenenfalls ist es möglich, die oberste
Schublade 24 des Küchenunterschranks 7 in Tiefenrich-
tung etwas kürzer auszubilden, um im rückseitigen Be-
reich genügend Raum zur Anordnung der Lüfter 19 zur
Verfügung zu haben.
[0064] Die Lüfter 19 weisen je ein Lüfterrad 25 auf. Ein
Durchmesser D der Lüfterräder 25 beträgt 80 mm.
[0065] Das Kochfeldsystem 1 ist als Kompaktgerät
ausgebildet und somit als vormontiertes System einfach
und schnell in die Arbeitsplatte 8 einsetzbar. Das als
Kompaktgerät ausgebildete Kochfeldsystem 1 umfasst
dabei das Gehäuse 12, das Kochfeld 2 und die Dunst-
abzugsvorrichtung 3, wobei dem Kompaktgerät der Un-
terdruck-Kanalabschnitt 17 und die Lüfter 19 der Dunst-
abzugsvorrichtung 3 vollständig sind, der stromabwärts
der Lüfter 19 angeordnete Überdruck-Kanalabschnitt 26
jedoch nur teilweise angehörig sind.
[0066] Die Funktionsweise des Kochfeldsystems 1,
der Dunstabzugsvorrichtung 3, des Kochfeldes 2 und des
Kochgutträgers 4 ist wie folgt:
Die Inbetriebnahme des Kochfeldsystems 1 erfolgt über
die Benutzerschnittstelle 9. Über die Benutzerschnittstel-
le 9 werden Benutzereingaben zum Steuern der Heizein-
heiten 5 und der Lüfter 19 an die Steuereinheit übermit-
telt. Mittels der Steuereinheit wird elektrische Energie
zum Betreiben der Heizeinheiten 5 und der Lüfter 19 be-
reitgestellt. Über die Steuereinheit werden Zustands-
und Leistungsdaten der Heizeinheiten 5 und der Lüfter
19 an die Benutzerschnittstelle 9 übermittelt und über die
Benutzerschnittstelle 9 visuell dargestellt.
[0067] Die Heizeinheiten 5 sowie die Lüfter 19 können
mittels der Steuereinheit unabhängig voneinander mit
elektrischer Leistung beschaltet werden. Durch Aktivie-
ren der im Bereich der Abzugssektion 22a angeordneten
Heizeinheit 5 wird ausschließlich das dort angeordnete
Kochgut 6 erwärmt. Durch Aktivieren des mit der Abzugs-
sektion 22a in Verbindung stehenden Lüfters 19 werden
Kochdünste über die der Abzugssektion 22a zugehöri-
gen Einströmkanäle 10 abgezogen.
[0068] Anhand der Fig. 3 wird im Folgenden ein wei-
teres Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen
Kochfeldsystems 1 beschrieben. Im Unterschied zu dem
vorangegangenen Ausführungsbeispiel sind die Ein-
strömkanäle 10 inhomogen über eine Oberfläche des
Kochgutträgers 4 verteilt angeordnet. Zudem sind auch
in dem Bereich der Kochstellen 11 Einströmkanäle 10
angeordnet. Der Unterdruck-Kanalabschnitt 17 erstreckt
sich dabei insbesondere zwischen der Heizeinheit 5 und

dem Kochgutträger 4. Die Heizeinheit 5 ist hierzu beab-
standet zu dem Kochgutträger 4 angeordnet. Eine An-
zahl der Einströmkanäle 10 pro Flächeneinheit ist in ei-
nem Randbereich der jeweiligen Kochstelle 11 größer
als in einem Mittenbereich der jeweiligen Kochstelle 11
und größer als in einem randseitigen Bereich des Koch-
gutträgers 4. Eine Querschnittsfläche der Einströmkanä-
le 10 variiert entsprechend der Position des jeweiligen
Einströmkanals 10 relativ zu der Kochstelle 11. Die in
einem Randbereich der Kochstelle 11 angeordneten Ein-
strömkanäle 10 weisen eine größere Querschnittsfläche
auf als diejenigen Einströmkanäle 10 in dem Mittenbe-
reich der Kochstelle 11 und in dem Randbereich des
Kochgutträgers 4.
[0069] Die Einströmkanäle 10 sind für Gase und Flüs-
sigkeiten durchlässig ausgebildet. Unterhalb des Koch-
gutträgers 4 ist eine Auffangschale 27 für Überlaufflüs-
sigkeiten angeordnet. Die Auffangschale 27 überlappt in
einer Draufsicht eine Vielzahl der Einströmkanäle 10.
[0070] Das Kochfeldsystem 1 umfasst sechs Kochfel-
der 2 mit je einem Kochgutträger 4. Die Kochgutträger 4
der jeweiligen Kochfelder 2 sind getrennt voneinander
ausgebildet.
[0071] Die Funktionsweise des Kochfeldsystems 1 ge-
mäß dem in der Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispiel
entspricht der Funktionsweise des Kochfeldsystems 1
gemäß dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbei-
spiel. Dadurch, dass das Kochfeldsystem 1 mehrere
Kochfelder 2 mit lediglich einer einzelnen Heizeinheit 5
umfasst, sind die Abmessungen der Kochgutträger 4 ent-
sprechend gering. Die Kochgutträger 4 können so be-
sonders einfach aus der jeweiligen Kochgutträgerauf-
nahme 13 entnommen und, insbesondere in einer Spül-
maschine, gereinigt werden.
[0072] Nach Entnahme der Kochgutträger 4 aus der
jeweiligen Kochgutträgeraufnahme 13 können die Auf-
fangschalen 27 einfach von oben gereinigt werden. Der
an dem jeweiligen Kochgutträger 4 angeordnete Filter
14 kann besonders einfach gereinigt oder ausgewech-
selt werden.
[0073] Anhand der Fig. 4 bis Fig. 6 ist ein weiteres Aus-
führungsbeispiel der Erfindung beschrieben. Im Unter-
schied zu den vorstehend beschriebenen Ausführungs-
beispielen weist der Kochgutträger 4 einen einzigen Ein-
strömkanal 10 auf. Eine Oberseite des Einströmkanals
10 bildet die einzige Einströmöffnung 18 der Dunstab-
zugsvorrichtung 3. Die Einströmöffnung 18 ist von einem
Einströmgitter 28 überdeckt.
[0074] Das Kochfeldsystem 1 umfasst eine Koch-
feldabdeckung 29 zum reversiblen Abdecken des Koch-
gutträgers 4 und der Einströmöffnung 18. Die Koch-
feldabdeckung 29 umfasst einen relativ zu dem Koch-
gutträger 4 verlagerbaren Abdeckkörper 30. Der Abdeck-
körper 30 ist in einer Verschlussstellung und in einer Of-
fenstellung anordenbar. In der Verschlussstellung ver-
deckt der Abdeckkörper 30 den Kochgutträger 4 und die
Einströmöffnung 18 in einer Draufsicht vollständig. Der
Abdeckkörper 30 umfasst eine Verschließdichtung 31
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zum luftdichten Verschließen der Einströmöffnung 18 in
der Verschlussstellung.
[0075] Die Kochfeldabdeckung 29 ist an dem Kochfeld
2 gelenkig angebracht. In der Offenstellung gibt die Koch-
feldabdeckung 29 den Kochgutträger 4, insbesondere
die Kochstellen 11, zum Erwärmen des Kochguts sowie
die Einströmöffnung 18 zum Abzug von Kochdünsten
frei.
[0076] Die Oberfläche des Kochgutträgers 4 ist zu der
Oberfläche der Arbeitsplatte 8 flächenbündig angeord-
net. In der Verschlussstellung liegt der Abdecckörper 30
randseitig auf der Arbeitsplatte 8 auf. Gemäß einer nicht
dargestellten alternativen Ausführungsvariante kann die
Oberfläche des Kochgutträgers 4 unterhalb der Oberflä-
che der Arbeitsplatte 8 angeordnet sein und eine Ober-
fläche der Kochfeldabdeckung 29 kann in der Ver-
schlussstellung flächenbündig zu der Oberfläche der Ar-
beitsplatte 8 angeordnet sein.
[0077] Die Fig. 5 zeigt einen Schnitt des Kochfeldsys-
tems 1 von unten. Die Dunstabzugsvorrichtung 3 des
Kochfeldsystems 1 umfasst vier Lüfter 19. Die Lüfter 19
weisen eine horizontal orientierte Drehachse 20 auf. Die
Lüfter 19 sind in einer Draufsicht äquidistant und gleich-
winklig verteilt um eine durch einen Flächenschwerpunkt
der Einströmöffnung 18 verlaufende Vertikalachse an-
geordnet. Die Drehachsen 20 je zweier zueinander be-
nachbarter Lüfter 19 sind in einem Winkel von 90° zu-
einander orientiert. Der Durchmesser D der Lüfterräder
25 beträgt 120 mm. Die Lüfter 19 sind als Axiallüfter aus-
gebildet.
[0078] Die Lüfter 19 sind mit der Einströmöffnung 18
über einen gemeinsamen Unterdruck-Kanalabschnitt 17
verbunden. Die Dunstabzugsvorrichtung 3 umfasst ei-
nen die Lüfter 19 fluidleitend verbindenden Überdruck-
Kanalabschnitt 26.
[0079] Wie in der Fig. 6 dargestellt beträgt eine Ge-
samtbauhöhe H des Kochfeldsystems 150 mm. Strom-
abwärts der Einströmöffnung 18 ist ein hohlzylinderför-
miger Filter 14 mit einer Auffangschale 17 für Überlauf-
flüssigkeiten angeordnet. Der Filter 14 ist als Fettfilter
ausgebildet.
[0080] Die Funktionsweise des Kochfeldsystems 1 ge-
mäß dem in den Fig. 4 bis Fig. 6 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel entspricht der Funktionsweise des Koch-
feldsystems 1 gemäß den vorangegangenen Ausfüh-
rungsbeispielen. Das Einströmgitter 28 ist von dem
Kochgutträger 4 reversibel abnehmbar. Der Filter 14
kann aus der Einströmöffnung 18 entnommen werden.
Die Kochfeldabdeckung 29 kann zwischen der Ver-
schlussstellung und der Offenstellung verschwenkt wer-
den. Der Kochgutträger 4 ist fest mit der Arbeitsplatte 8
verbunden.
[0081] Anhand der Fig. 7 und Fig. 8 ist ein weiteres
Ausführungsbeispiel der Erfindung beschrieben. Im Un-
terschied zu den vorangegangenen Ausführungsbei-
spielen umfasst das Kochfeldsystem 1 ein Kochfeld 2 mit
vier nebeneinander angeordneten Heizeinheiten 5. Eine
Einströmöffnung 18 der Dunstabzugsvorrichtung 3 weist

eine rechteckförmige Kontur auf und ist hinter den Hei-
zeinheiten 5 bzw. den Kochstellen 11 angeordnet. Die
Einströmöffnung 18 steht über einen Unterdruck-Kanal-
abschnitt 17 in luftleitender Verbindung mit vier Lüftern
19, welche jeweils ein Lüfterrad 25 aufweisen. Die Dreh-
achsen 20 der Lüfterräder 25 sind parallel zueinander
und horizontal orientiert.
[0082] Eine maximale vordere Bauhöhe HV in einem
horizontalen Bereich von einer Vorderkante 20a bis zu
einem geometrischen Flächenschwerpunkt SP des
Kochfeldsystems 1 beträgt 120 mm oder weniger. Die
Bauhöhe Hv des Kochfeldsystems 1 kann in diesem Be-
reich insbesondere im Bereich von lediglich 3 cm bis 5
cm liegen. Das Kochfeldsystem 1 weist insbesondere
ausgehend von seiner Vorderkante 20a über eine Tiefe
T von mindestens 30 cm, insbesondere mindestens 40
cm, eine derartig geringe Bauhöhe auf. Eine Gesamthö-
he H des Kochfeldsystems 1 beträgt 180 mm oder we-
niger.
[0083] Die Kochfeldabdeckung 29 weist zwei Abdeck-
körper 30 auf. Die beiden Abdeckkörper 30 sind unab-
hängig voneinander zwischen der Offenstellung und der
Verschlussstellung anordenbar. Jeder der Abdeckkörper
30 verdeckt in der Verschlussstellung je zwei der Koch-
stellen 11 vollständig und die Einströmöffnung 18 halb-
seitig.
[0084] Die beiden Abdeckkörper 30 sind jeweils über
einen Drehmechanismus 31a an dem Kochfeldsystem 1
angebracht. Der Drehmechanismus 31a weist eine nicht
dargestellte Antriebsfeder sowie ein ebenfalls nicht dar-
gestelltes Dämpferelement auf. Der Drehmechanismus
31a gewährleistet ein leichtgängiges und in der Bewe-
gung gedämpftes Öffnen und Schließen des jeweiligen
Abdeckkörpers 30.
[0085] Wie in der Fig. 8 dargestellt umfasst die Dunst-
abzugsvorrichtung 3 zwei in dem Unterdruck-Kanalab-
schnitt 17 angeordnete Filter 14a, 14b. Der erste in Strö-
mungsrichtung nach der Einströmöffnung 18 angeord-
nete Filter 14a ist als Fettfilter ausgebildet und der zweite
Filter 14b ist als Geruchsfilter ausgebildet. Als Geruchs-
filter dient insbesondere ein Aktivkohlefilter. Der zweite
Filter 14b kann insbesondere ein oder mehrere Aktivkoh-
leelemente aufweisen. Diese können auf einfache Weise
austauschbar sein. Sie können insbesondere durch die
Einströmöffnung 18 entnehmbar sein.
[0086] Alternativ oder zusätzlich zu dem zweiten Filter
14b im Unterdruck-Kanalabschnitt 17 kann ein Geruchs-
filter, insbesondere in Form eines Aktivkohlefilters ab-
stromseitig zu mindestens einem der Lüfter 19 angeord-
net sein. Es ist insbesondere möglich, abstromseitig zu
jedem der Lüfter 19 einen entsprechenden Geruchsfilter
anzuordnen. Diese Geruchsfilter sind vorzugsweise aus-
tauschbar, insbesondere werkzeuglos austauschbar.
Sie können insbesondere über jeweils vorgesehene Ent-
nahmeöffnungen aus dem Überdruck-Kanalabschnitt 26
entnehmbar sein.
[0087] Die Kochfeldabdeckung 29 umfasst je einen mit
dem Abdeckkörper 30 verbundenen Verschließdeckel
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32 zum luftdichten Verschluss der Einströmöffnung 18.
Der Abdeckkörper 30 ist beabstandet zu dem
Verschließdeckel 32 angeordnet.
[0088] Die Funktionsweise des Kochfeldsystems 1
entspricht der Funktionsweise des Kochfeldsystems 1
gemäß den zuvor genannten Ausführungsbeispielen.
Durch die relative Verlagerbarkeit der Abdeckkörper 30
zueinander kann die Einströmöffnung 18 wahlweise
überhaupt nicht, halbseitig oder vollständig verdeckt wer-
den. Bei einer halbseitigen Verdeckung der Einströmöff-
nung 18 ist die Abzugsleistung in dem nicht verdeckten
Bereich der Einströmöffnung 18 bei gleicher Leistung der
Lüfter 19 erhöht. Die nicht verdeckten Kochstellen 11
können weiterhin zum Erwärmen von Kochgut verwen-
det werden. Die von dem Abdeckkörper 30 verdeckten
Kochstellen 11 werden automatisch deaktiviert. Die
Steuereinheit steht hierzu in Signalverbindung mit Kon-
taktschaltern 33 zum Erfassen des in der Verschlussstel-
lung angeordneten Abdeckkörpers 30.
[0089] Anhand der Fig. 9 und Fig. 10 ist ein weiteres
Ausführungsbeispiel der Erfindung beschrieben. Im Un-
terschied zu den vorangegangenen Ausführungsbei-
spielen umfasst die Abzugsvorrichtung 3 zwei Einström-
öffnungen 18, welche durch zwei den Kochgutträger 4
durchdringende Einströmkanäle 10 gebildet sind. Die
Dunstabzugsvorrichtung 3 umfasst zudem zwei Leitele-
mente 34, welche jeweils benachbart zu den Einström-
öffnungen 18 angeordnet sind und parallel zu einer
Haupterstreckung der Einströmöffnungen 18 orientiert
sind. Die Leitelemente 34 sind jeweils als einfach ge-
krümmte Schale ausgebildet. Die Leitelemente 34 sind
relativ zu dem Kochgutträger 4 zwischen einer Rückstell-
position und einer Leitposition verlagerbar. In der Leit-
position ist das jeweilige Leitelement 34 zumindest ab-
schnittsweise oberhalb des Kochgutträgers 4 angeord-
net. In der Leitposition schattet das jeweilige Leitelement
34 einen stromaufwärts der jeweiligen Einströmöffnung
18 gelegenen Oberraum einseitig gegenüber der Ein-
strömöffnung 18 ab. In der Rückstellposition ist eine
Oberseite des jeweiligen Leitelements 34 flächenbündig
zu der jeweils daran angrenzenden Einströmöffnung 18
angeordnet.
[0090] Die Leitelemente 34 weisen ein Verschließele-
ment 35 auf. Das Verschließelement 35 ist zur Abde-
ckung der jeweiligen Einströmöffnung 18 in der Rück-
stellposition ausgebildet.
[0091] Wie in der Fig. 10 dargestellt, weist das Koch-
feldsystem 1 zum Verlagern der Leitelemente 34 je eine
Kulissenführung 36 auf.
[0092] Die Funktionsweise des in den Fig. 9 und Fig.
10 dargestellten Kochfeldsystems 1 entspricht der Funk-
tionsweise des Kochfeldsystems 1 gemäß den vorste-
hend beschriebenen Ausführungsbeispielen. Das Verla-
gern des jeweiligen Leitelements 34 entlang der Kulis-
senführung 36 ermöglicht ein einseitiges Abschatten des
Oberraums zum gerichteten Abzug der Kochkünste in
der Leitposition und einen Verschluss der jeweiligen Ein-
strömöffnung 18 in der Rückstellposition, wobei ein Aus-

tritt von Gerüchen aus der Dunstabzugsvorrichtung 3 zu-
verlässig verhindert wird.

Patentansprüche

1. Kochgutträger (4) für ein Kücheneinbaugerät zum
Tragen von Kochgut mit mindestens vier diesen
durchdringenden Einströmkanälen (10) zum Ein-
strömen von Kochdünsten, wobei der Kochgutträger
(4) eine Glas- oder Keramikplatte, insbesondere ei-
ne Glaskeramikplatte aufweist, welche von den Ein-
strömkanälen (10) durchdrungen ist

2. Kochgutträger (4) nach Anspruch 1, gekennzeich-
net durch mindestens zehn diesen durchdringende
Einströmkanäle (10).

3. Kochgutträger (4) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einströmkanäle (10) je
eine Querschnittsfläche von höchstens 100 mm2

aufweisen.

4. Kochgutträger (4) nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ab-
stand zueinander benachbarter Einströmkanäle (10)
oder eine Querschnittsfläche der Einströmkanäle
(10) über eine horizontale Erstreckung des Kochgut-
trägers (4) zum Erzielen einer inhomogenen Ab-
zugsintensität variiert.

5. Kochfeld, aufweisend

5.1. mindestens einen Kochgutträger (4) nach
einem der Ansprüche 1 bis 4 und
5.2. mindestens eine an dem Kochgutträger (4)
angeordnete Heizeinheit (5) zum Erwärmen des
Kochguts (6).

6. Kochfeld nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die mindestens eine Heizeinheit (5) eine
Induktionsheizeinheit ist.

7. Kochfeldsystem mit

7.1. einem Kochfeld (2) nach einem der Ansprü-
che 5 oder 6 und
7.2. einer Dunstabzugsvorrichtung (3) zum Ab-
zug der Kochdünste nach unten.

8. Kochfeldsystem nach Anspruch 7, gekennzeichnet
durch eine stromabwärts der Einströmkanäle (10)
angeordnete Auffangschale (27) zum Auffangen von
Überlaufflüssigkeiten, welche in einer Draufsicht
mindestens zwei der Einströmkanäle (10) zumindest
abschnittsweise überlappt.

9. Kochfeldsystem nach Anspruch 7 oder 8, gekenn-
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zeichnet durch mindestens einen in einem Unter-
druck-Kanalabschnitt (17) der Dunstabzugsvorrich-
tung (3) angeordneten Filter (14), wobei der Filter
(14) als Geruchsfilter ausgebildet ist.

10. Kochfeldsystem nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ei-
ne Heizeinheit (5) beabstandet zu dem mindestens
einen Kochgutträger (4) angeordnet ist, wobei sich
ein Unterdruck-Kanalabschnitt (17) der Dunstab-
zugsvorrichtung (3) insbesondere zwischen der min-
destens einen Heizeinheit (5) und dem mindestens
einen Kochgutträger (4) erstreckt.

11. Kochfeldsystem nach einem der Ansprüche 7 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kochgutträger
(4) relativ zu einem Unterdruck-Kanalabschnitt (17)
der Dunstabzugsvorrichtung (3) reversibel verlager-
bar ist.

12. Kochfeldsystem nach einem der Ansprüche 7 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass das Kochfeldsys-
tem (1) mindestens eine Kochgutträgeraufnahme
(13) zum Tragen des mindestens einen Kochgutträ-
gers (4) aufweist, wobei der mindestens eine Koch-
gutträger (4) jeweils von der mindestens einen Koch-
gutträgeraufnahme (13) reversibel abnehmbar ist.

13. Kochfeldsystem nach einem der Ansprüche 7 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass es als Kompakt-
gerät zum Einbau in einen Küchenunterschrank aus-
gebildet ist.

14. Kochfeldsystem nach einem der Ansprüche 7 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Einströmkanä-
le (10) je einer von mindestens zwei Abzugssektio-
nen (22) zugehörig sind, wobei der Abzug der Koch-
dünste über jede der Abzugssektionen (22) unab-
hängig erfolgen kann.

15. Kochfeldsystem nach einem der Ansprüche 7 bis 14,
gekennzeichnet durch eine vordere Bauhöhe (HV)
von höchstens 150 mm in einem horizontalen Be-
reich zwischen einer Vorderkante (20a) und einem
geometrischen Flächenschwerpunkt (SP) des Koch-
feldsystems (1).
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